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Trotzdem Zum Entscheid vom 3. März 1957

Die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen
Artikel 22bis über den Zivilschutz ist in der eidgenössischen

Abstimmung vom 3. März 1957 mit 361 028 Ja

gegen 389 633 Nein abgelehnt worden. 14 Kantone
(wovon vier halbe) haben annehmende, acht (wovon
zwei halbe) verwerfende Mehrheiten zu verzeichnen.
Die Stimmbeteiligung betrug nur etwa 53 %¦ Damit
ist eine bedeutende behördliche Anstrengung zur Schaffung

einer unanfechtbaren Rechtsgrundlage für die
Massnahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes gescheitert.

Die Ausgangslage

Dieser Entscheid ist um so bedauerlicher, als die

Ausgangslage nicht so ungünstig war: die allgemeine
Unsicherheit in der Weltpolitik, die Zunahme
internationaler Spannungen sowie der offene Ausbruch

von äusseren und inneren Konflikten zu gefährlichen
Waffengängen, teilweise in bedrohlicher Nähe unseres

Landes, alarmierten auch das Schweizervolk zu neuer
Wachsamkeit. Das Parlament trug der geforderten
Verstärkung der Armee unverzüglich Rechnung. Für
den Zivilschutz blieb jedoch diese «Grundwclle»
zunächst auf dringliche Vorkehren des Bundesrates und
der Verwaltung beschränkt. Immerhin profitierte von
der besseren Stimmung auch die beförderliche und

einstimmige Verabschiedung des Verfassungsartikels über
den Zivilschutz durch den Ständerat und den Nationalrat.

Ferner hat das Abstimmungsergebnis gezeigt, dass

die Einsicht der Bevölkerung in die Notwendigkeit des

Zivilschutzes deutlich, leider aber noch nicht
überwiegend zugenommen hat.

Person und Gesamtheit

Dass die Vorlage nun trotzdem nicht in Rechtskraft

erwachsen kann, dürfte sich psychologisch daraus

erklären, dass das Volk als Kollektivität sich zwar
ihrer Berechtigung bestimmt nicht grundsätzlich ver-

schloss, dass aber die einzelnen Stimmbürger
mehrheitlich dem Mangel an Begeisterung für ihre
folgerichtige persönliche Mitarbeit, unter entsprechender
Kostenfolge, erlagen. Soweit ein beschränkter Vergleich
mit der Schutzraum-Vorlage von 1952 angängig ist,

zeigt sich, dass sie damals in einem Verhältnis von 6:1
und mit Mehrheiten in allen Kantonen verworfen
wurde, während sich dieses Verhältnis nun auf eine
Differenz von weniger als 15 000 Stimmenden
reduzierte. Allerdings darf die Knappheit der jetzigen
Verwerfung nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der

Abstützung der künftigen Teilmassnahmen auf die
alte Rechtsgrundlage des dringlichen Bundesbeschlusses

von 1934 diese noch mehr angefochten werden kann
als sie es ohnehin schon ist.

1952 und 1957

Anderseits lässt das bessere Ergebnis der Abstimmung

von 1957 gegenüber jener von 1952 die Hoffnung

zu, dass von einet noch umfassenderen
Aufklärung der Bevölkerung über einen längeren
Zeitraum eine schliesslich doch Erfolg verheissende Wirkung
zu erwarten ist, so dass dieses Postulat nun vorweg
und erst recht zur imperativen Forderung erhoben und
ausgeführt werden muss. Bestimmend für diese

Auffassung darf für uns die Genugtuung sein, dass diesmal

alle grossen schweizerischen Parteien auf der Seite

der Befürworter standen. Auch verbreitete die Presse

über den Zivilschutz im allgemeinen mehr Positives
als über den Radio- und Fernsehartikel der Bundesverfassung,

der dann auch in der gleichen Abstimmung
viel eindeutiger durchfiel. Von einer künftigen besseren

Organisation der Aufklärung, in engerem Zusammenwirken

mit diesen Partei- und Presseorganen, kann
daher in Zukunft auch die Erreichung des Gewollten
eher erwartet werden.
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